














BANKETTDOKUMENTATION

Wir freuen uns, Sie schon bald in unsere Referenzliste aufnehmen zu dürfen.

Geschäftskunden
UBS AG	

Securitas AG	

Credit Suisse

Swisslife	

BEKB / BCBE	

Swisscom Mobile AG	

Galerie Kornfeld & Cie.	

Burgergemeinde Bern	

Schweizerische Mobiliar	

GlaxoSmithKline AG	

Novartis	

Parlamentsdienste Bundeshaus

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. 	 Service, Geschirr- sowie Besteck- und Materialmiete inklusive Reinigungen sind in den offerierten Preisen inbegriffen.

2. 	 Für Beschädigungen oder Verlust an Einrichtungen und Inventar, die vom Veranstalter oder seinen Gästen/Kunden verursacht werden, haftet der Veranstalter.

3. 	 Jede Offerte wird gemäss Ihrer Bestellung schriftlich bestätigt, diese Dokumente sind verbindlich.

4. 	 Annullationsbedingungen: Bis 31 Tage vor der Veranstaltung: keine Annullationskosten. 30–14 Tage vor der Veranstaltung: 50 % der offerierten Dienstleistungen.

	 14–2 Tage vor der Veranstaltung: 90 % der offerierten Dienstleistungen. Abweichungen von maximal 10 % der Teilnehmerzahl können bis 48 Stunden vor dem Anlass gemeldet werden.

5. 	 Die vereinbarte Personenzahl 48 Stunden vor dem Anlass ist verbindlich.

6. 	 Es gelten die schriftlich bestätigten Preise, zahlbar innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum.

7. 	 Die ZFV-Unternehmungen haften nicht für Unfälle von Veranstaltungsteilnehmern, sofern diese nicht durch sie oder ihre Mitarbeiter verursacht wurden.

8. 	 Die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer in Schweizer Franken und sind zahlbar rein netto spätestens 30 Tage nach Rechnungstellung.

9. 	 Technische Hilfsmittel werden von uns für Sie auf Verlangen zugemietet. Wir verrechnen Ihnen die uns anfallenden externen Kosten.

10.	Weitere, zusätzliche Dienstleistungen (spezielle Dekorationen etc.) werden gemäss Offerte separat verrechnet.

11.	Nachtzuschlag Mitarbeitende: Ab 23 Uhr verrechnen wir Ihnen pro im Einsatz stehenden Mitarbeitenden einen Zuschlag von CHF 13.50 pro Stunde.

12.	Die Offerten sind bis 30 Tage nach Ausstelldatum verbindlich. Spätere Änderungen bleiben vorbehalten.

13.	Die Anlässe werden nur verbindlich reserviert nach schriftlicher Rückbestätigung der Offerte oder Reservationsbestätigung.

14.	Diese Angebote sind ab 10 Personen erhältlich.
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Werner Rothen, Küchenchef und Leiter Gastronomie

Restaurants Schöngrün

Monument im Fruchtland 1

3006 Bern

Tel.	 +41 31 359 02 90

Fax	 +41 31 359 02 91

www.restaurants-schoengruen.ch

info@restaurants-schoengruen.ch

Ein Restaurant der ZFV-Unternehmungen. www.zfv.ch


